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Bekanntmachungdes Landratsamtesdes LandkreisesMeißennach 8 21a
der 9. BImSchV über die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungan die SabowindGmbH

Das LandratsamtMeißen hat der Sabowind GmbH, FrauensteinerStraße 118, 09599
FreibergmitDatumvom 24.03.2022 eine immissionsschutzrechtlicheGenehmigungnach
den 88 4 und 10 BImSchG (Gesetz zum SchutzvorschädlichenUmwelteinwirkungendurch
Luftverunreinigungen,Geräusche, Erschütterungenund ähnlicheVorgänge - Bundes-
Immissionsschutzgesetz)in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Mai 2013 (BGBl. I
S. 1274; 2021 1S. 123), das zuletztdurchArtikel1 des Gesetzes vom24. September2021
(BGBl. I S. 4458) geändert worden ist, zur Errichtung und zum Betrieb einer
Windkraftanlagedes Typs Vestas EnVentusV150-5.6MW, 150 m Rotordurchmesser,166
m Nabenhöheund 5.600 kW Nennleistungin der Gemeinde Klipphausen,Gemarkung
Schmiedewalde,Flst. 97/7, erteilt:

„A. Entscheidung

A.1
Auf Antrag der Sabowind GmbH, FrauensteinerStraße 118, 09599 Freiberg wird die
immissionsschutzrechtlicheGenehmigungzurErrichtungund zum BetriebvonAnlagenzur
Nutzungvon WindenergiemiteinerGesamthöhevon mehrals 50 Meternund wenigerals
20 Windkraftanlagen- eine Windkraftanlagedes Typs Vestas EnVentusV150-5.6MW, mit
einemRotordurchmesservon 150 m, einerNabenhöhevon 166 m und einerNennleistung
von 5.600 kW mitder BezeichnungWEA SW-BAES6 erteilt.

A.2
Bestandteildieser Genehmigungsind die in AbschnittB genanntenund mitDienstsiegel
des LandratsamtesMeißen versehenen Antragsunterlagensowie die in AbschnittD
aufgeführtenNebenbestimmungen.Der Genehmigungsbescheidumfasst40 Seiten.

A.3
Diese Genehmigungschließtanderedie Anlage betreffendebehördlicheEntscheidungen,
insbesonderedie Baugenehmigung,die Zustimmungzum AntragaufAbweichungvon den
Abstandsflächen,die luftfahrtrechtlicheund denkmalschutzrechtlicheZustimmungsowie
die Zustimmungzur Ausnahmenach 8 24 Abs. 2 SächsStrG (Sächsisches Straßengesetz
vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), in derjeweilsgeltendenFassung) mitein.

A.4
Die Abweichung von 8 6 SächsBO (Sächsische Bauordnung in der Fassung der
Bekanntmachungvom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), in der jeweils geltenden
Fassung) hinsichtlichderAbstandsflächen,die sich aufdie Flurstücke94a derGemarkung
Schmiedewaldesowie216/3 und 216/2 derGemarkungLimbacherstrecken,wirderteilt.

A.5
Das EinvernehmenderGemeindeKlipphausenwirdersetzt.

A.6
Die Antragstellerinträgtdie Kostendes Verfahrens.

[-.-]

Gegen diesen Bescheid kann innerhalbeines Monatsnach seinerZustellungschriftlich,in
elektronischerForm nach 8 3 a Absatz 2 VwVfG oderzur Niederschriftbeim Landratsamt
Meißen,Brauhausstraße21, 01662 Meißen,Widersprucherhobenwerden.



Wird der Widerspruchin elektronischerForm eingelegt,so ist dieserdurchDe-Mail in der
Sendevariante„mitbestätigtersichererAnmeldung“nach 8 5 Absatz 5 De-Mail-Gesetzan
die E-Mail-Adressepost@kreis-meissen.de-mail.dezu richten.Nähere Hinweisesind auf
der Internetseitehttp://www.kreis-meissen.org/15865.htmlzu finden.Die Erhebungdes
WiderspruchesdurcheinfacheE-Mail wahrtdaherdie Form nicht.“

Der gesamte Genehmigungsbescheid,seine Begründung sowie die dazugehörigen
UnterlagenliegenvomTage nachdieserBekanntmachungfürzweiWochen in derZeitvom

12. Mai 2022 bis einschließlich27. Mai 2022

im Landratsamtdes LandkreisesMeißen,Kreisumweltamt,SachgebietImmissionsschutz,
in 01558 Großenhain,Remonteplatz8, Raum 2.16, währendder angegebenenSprech-
zeitenaus und könnendorteingesehenwerden.

Sprechzeitendes LandratsamtesMeißen:

Montag 08:00-12:00 Uhr
Dienstag 08:00-12:00 Uhrund 14:00-18:00 Uhr
Mittwoch Schließtag
Donnerstag 08:00-12:00 Uhrund 14:00-17:00 Uhr
Freitag 08:00-12:00 Uhr.

AufgrunddergegenwärtigenCorona-PandemiesinddievorübergehendenRegelungenzum
Besucherverkehrzu beachten.

Die öffentlicheBekanntmachungergehtgemäß 8 10 Abs. 8 BImSchG und 8 21a der
NeuntenVerordnungzur Durchführungdes Bundes-Immissionsschutzgesetzes(Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren- 9. BImSchV) vom 29. Mai 1992 (BGBl.IS. 1001), zuletztgeändertdurchArt. 2 derVerordnungvom 11. November2020 (BGBl. I
S. 2428), unterfolgendenHinweisen:

1. Der GenehmigungsbescheidwurdemitBedingungenund Auflagenerlassen.

2. Der Genehmigungsbescheidgilt mitdem Ende der Auslegungsfristauch denjenigen
gegenüber,die keineEinwendungenerhobenhaben,als zugestellt.Die Rechtsbehelfs-
belehrungdes Genehmigungsbescheidesgiltentsprechend.

Meißen,den 72,04. 2022
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